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 72/45. Kernwaffenfreie südliche Hemisphäre und angrenzende Gebiete 
 
 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis 
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Gebiet der Kernwaffen und anderen Massenvernichtungswaffen, mit dem Ziel, den Welt-
frieden und die internationale Sicherheit im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen der 
Charta der Vereinten Nationen zu festigen, 

 unter Begrüßung der Verabschiedung des Vertrags über das Verbot von Kernwaffen3 
am 7. Juli 2017 und der darin enthaltenen Bekräftigung der Überzeugung, dass die Schaf-
fung international anerkannter kernwaffenfreier Zonen auf der Grundlage von Vereinbarun-
gen, die von den Staaten der betreffenden Region aus freien Stücken geschlossen werden, 
den Frieden und die Sicherheit auf globaler und regionaler Ebene festigt, das nukleare Nicht-
verbreitungsregime stärkt und zur Verwirklichung des Ziels der nuklearen Abrüstung bei-
trägt, 

 unter Hinweis auf das Schlussdokument der Konferenz der Vertragsparteien im Jahr 
2010 zur Überprüfung des Vertrags über die Nichtverbreitung von Kernwaffen4, in dem die 
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kernwaffenfreien Gebiete der Welt zukommt, und fordert größere Fortschritte im Hinblick 
auf die vollständige Beseitigung aller Kernwaffen; 

 2. begrüßt, dass der Antarktis-Vertrag9 und die Verträge von Tlatelolco5, Raro-
tonga6, Bangkok7 und Pelindaba8 auch weiterhin dazu beitragen, die südliche Hemisphäre 
und die angrenzenden Gebiete, die von diesen Verträgen abgedeckt sind, von Kernwaffen 
zu befreien; 

 3. stellt mit Befriedigung fest, dass alle kernwaffenfreien Zonen in der südlichen 
Hemisphäre und den angrenzenden Gebieten nun in Kraft sind; 

 4. fordert alle betroffenen Staaten auf, auch künftig zusammenzuarbeiten, um allen 
in Betracht kommenden Staaten, die den Protokollen zu den Verträgen über kernwaffenfreie 
Zonen noch nicht beigetreten sind, den Beitritt zu erleichtern, begrüßt in dieser Hinsicht, 
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